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Stadt Groß-Umstadt 
 
Bebauungsplan „Im kühlen Grund“ 
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Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der  Behörden gemäß § 4 Abs. 2 i.V.m. § 13a des Bauge-
setzbuches (BauGB) und Mitteilung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB:  
 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 erfolgte mit Schreiben  
vom 15.05.2018.  
Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 22.05.2018 bis 27.06.2018 statt. 
 
Von Seiten der Bürgerschaft liegen keine Stellungnahmen vor. 
 
Die Beschlussvorschläge zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sind in der nachfolgenden Aufstellung dargelegt: 
 
 

A Stellungnahmen ohne Anregungen: 
 

o Fraport AG, Frankfurt am Main (Schreiben vom 04.06.2018) 
o DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen (Schreiben vom 08.06.2018) 
o Handwerkskammer Rhein-Main Hauptverwaltung Darmstadt, Darmstadt (Email vom 26.06.2018) 
o HESSEN-FORST Forstamt Dieburg, Dieburg (Schreiben vom 22.05.2018) 
o I H K Darmstadt Rhein Main Neckar, Darmstadt (Schreiben vom 20.06.2018) 
o Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Darmstadt (Schreiben vom 12.06.2018) 
o Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn (Schreiben vom 22.05.2018) 
o Landesverband der Jüdischen Gemeinden, Frankfurt am Main (Schreiben vom 22.05.2018) 
o DADI Nahverkehrsorganisation, Darmstadt (Schreiben vom 13.06.2018) 
o Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim am Taunus (Email vom 24.05.2018) 
o Wasserverband Gersprenzgebiet, Erbach (Schreiben vom 28.05.2018) 
o Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Kabel, Kassel (Schreiben vom 13.06.2018) 
o Open Grid Europe Gmbh, Essen (Schreiben vom 07.06.2018) 
o PLEdoc GmbH, Essen (Schreiben vom 07.06.2018) 
o Landesjagdverband Hessen e. V., Bad Nauheim (Fax vom 28.05.2018) 



Seite 2 von 24 
 

 

B Keine Stellungnahmen abgegeben haben: 
 

o Evang. Kirchenverwaltung, Darmstadt    
o Bischöfliches Ordinariat Mainz, Mainz    
o Botanische Vereinigung für Naturschutz, Wettenberg      
o BUND Landesverband Hessen e.V., Frankfurt am Main     
o Deutsche Gebirgs- und Wandervereine, Weilrod    
o Hess. Gesellsch. f. Ornithologie und Natursch., Echzell    
o Naturschutzbund Deutschland, Wetzlar    
o Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Wiesbaden-Biebrich    
o Verband Hessischer Fischer e. V., Wiesbaden   

 



Seite 3 von 24 
 

 

Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

1 Amt für Bodenmanagement Heppenheim, Michelstadt Stellungnahme vom 20.06.2018 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 
Zu 1.1 
Erläuterung: 
Zur Regelung der Eigentumsverhältnisse im Bebauungsplangebiet soll eine verein-
fachte Umlegung nach den §§ 80 ff. BauGB erfolgen. Im städtebaulichen Vertrag ist 
hierzu vorgesehen, dass die Bauwillige einen öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieur hiermit beauftragt und alle hierzu anfallenden Kosten trägt. 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Empfehlung des Amtes für Bodenmanagement Heppenheim, zur Regelung der 
Eigentumsverhältnisse eine Umlegung nach BauGB vorzunehmen, wird gefolgt. 
 

 

 
1.1 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

2 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Stellungnahme vom 27.06.2018 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
Zu 2.1 
Erläuterung: 
Gemäß dem vonseiten der Deutschen Telekom Technik GmbH beigefügten Karten-
werk verläuft eine Leitung innerhalb der Straße „Im kühlen Grund“ im Süden des 
Plangebietes. Von dieser Leitung aus gehen Hausanschlussleitungen zu den Anwe-
sen bzw. Gebäuden „Im kühlen Grund 3“ und „Im kühlen Grund 5“.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der Deutschen Telekom Technik GmbH, auf die Telekommunikationsli-
nien im Plangebiet wird zum Anlass genommen, in Plan und Begründung auf die 
vorhandenen Leitungen hinzuweisen und einen textlichen Hinweis aufzunehmen, 
wonach sich der Bauausführende über die genaue Lage und den Verlauf der Leitun-
gen vor Beginn von Baumaßnahmen bzw. Erdarbeiten beim zuständigen Versorger 
informieren soll. 
 
 
Zu 2.2 
Erläuterung: 
Der Planentwurf in der Fassung der öffentlichen Auslegung umfasst die derzeit be-
stehenden Straßen- und Gehwegflächen der südlich angrenzenden Straße „Im küh-
len Grund“. Relevante Umplanungen hinsichtlich der Fahrbahn- bzw. Gehwegbreite 
sind nicht vorgesehen.  
Im Rahmen der anstehenden Bebauung des Anwesens „Im kühlen Grund 3“ sind 
lediglich Umgestaltungs- und Anpassungsmaßnahmen vorgesehen, um die Zu-
fahrtsbereiche zur Tiefgarage und zu den Stellplätzen anzubinden. Neu zu verlegen 
sind ebenfalls im Rahmen der anstehenden Baumaßnahmen die entsprechenden 
Anschlüsse an Kanal und an die technische Infrastruktur. 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Hinweis der Deutschen Telekom Technik GmbH, dass in allen Straßen bzw. 
Gehwegen geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer 
Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Tele-
kom vorzusehen seien, wird zur Kenntnis genommen. Ein Änderungsbedarf bezüg-
lich der vorliegenden Planung ergibt sich jedoch daraus nicht, da es sich ausschließ-
lich um eine Überplanung eines bereits bebauten und erschlossenen Gebietes han-
delt und bauliche Maßnahmen im Straßenraum sich lediglich auf die Umgestaltung 
von Zufahrtsbereichen und Zuwegungen zu den geplanten Gebäuden sowie erfor-
derliche Anschlussleitungen an das bestehende Ver- und Entsorgungs- bzw. techni-
sche Infrastrukturnetz beschränken. Eine generelle Neugestaltung des Straßenrau-
mes ist nicht vorgesehen. 

 

 
 
 
 
2.1 

 
2.4 

 
2.2 

 
2.3 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

2 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Stellungnahme vom 27.06.2018 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
Zu 2.3 
Erläuterung: 
Hinsichtlich der Anpflanzung von Einzelbäumen im Straßenraum sieht der vorliegen-
de Bebauungsplanentwurf das Anpflanzen von mindestens 2 Einzelbäumen u. a. 
entlang der Straße „Im kühlen Grund“ vor.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der Deutschen Telekom Technik GmbH auf das „Merkblatt über Baum-
standorte und unterirdischer Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen wird gefolgt. Es ist ein entsprechender Hin-
weis in dem städtebaulichen Vertrag mit der Bauwilligen enthalten. 
 
 
Zu 2.4 
Erläuterung: 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um bereits an das bestehende Ver- und Entsor-
gungsnetz sowie auch an die technische Infrastruktur angeschlossene Grundstücke 
innerhalb der bebauten Ortslage der Kernstadt. 
Hinsichtlich einer Koordination möglicher Anpassungsmaßnahmen im Bereich der 
Straße „Im kühlen Grund“ obliegt dies dann der Bauwilligen im Rahmen der Ver-
pflichtungen im städtebaulichen Vertrag mit der Stadt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise der Deutschen Telekom Technik GmbH zu den grundsätzlichen Anfor-
derungen bei der Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen werden der Bau-
willigen zur Kenntnis gegeben. In dem städtebaulichen Vertrag wird aufgenommen, 
dass die Bauwillige der Telekom Deutschland GmbH die unterirdische Verlegung 
von Telekommunikationsanlagen sowie ggf. die oberirdische Errichtung von Schalt-
gehäusen auf ihren Grundstücksflächen ermöglicht.  
 

 

 
 
 
 
2.1 

 
2.4 

 
2.2 

 
2.3 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

2 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Stellungnahme vom 27.06.2018 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

3 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 09.07.2018 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
Zu 3.1 
Erläuterung: 
Wie der Bestandskarte zum Bebauungsplanentwurf entnommen werden kann, stellt 
sich die derzeitige Situation im Bereich der Gewässerparzelle so dar, dass ein Groß-
teil der unmittelbar an den Böschungsbereich des Pferdsbaches heranreichenden 
Flächen bereits als Pflasterfläche oder Asphaltfläche versiegelt ist. Zudem besteht 
im nördlichen Teil eine Stützmauer. Im südlichen Teil erstrecken sich westlich der 
eigentlichen Gewässerparzelle des Pferdsbaches und nördlich des Gebäudebestan-
des „Im kühlen Grund 1a“ im wesentlichen Ruderalflächen.  
Der Bebauungsplanentwurf sieht vor, einen öffentlichen Fuß- und Radweg parallel 
zum Pferdsbach anzulegen, der beginnend in einer Breite von ca. 2,5 m sich bis zur 
nördlichen Plangebietsgrenze parallel zur geplanten Neubebauung nach Norden hin 
verjüngt. Dieser Fußweg dient auch der Gewässerunterhaltung. Zwischen dem ge-
planten Fuß- und Radweg und der Gewässerparzelle des Pferdsbaches verbleiben 
im nördlichen Teil eine Fläche von ca. 2,50 m Breite, die sich nach Süden hin bis zur 
Straße „Im kühlen Grund“ erweitert und hier etwa auf Höhe der derzeitigen Bebau-
ung des Anwesens „Im kühlen Grund 3“ eine Breite von ca. 4 m aufweist. Die ein-
gemessene Böschungsoberkante verläuft dabei innerhalb dieser Fläche. 
Mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes und zur Änderung 
anderer Rechtsvorschriften vom 28.05.2018 wurde die Definition des Gewässer-
randstreifens, der sich bislang auf einen Streifen von 10 m lediglich auf Flächen im 
Außenbereich  erstreckte, um eine entsprechende Regelung auf Flächen im Innen-
bereich im Sinne der§§ 30 und 34 des Baugesetzbuches erweitert. Der Gewässer-
randstreifen  im Innenbereich  erstreckt sich dabei auf eine Breite von 5 m.  
Die Planung wurde im Vorfeld mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise des Regierungspräsidiums Darmstadt auf den einzuhaltenden Gewäs-
serrandstreifen entlang des Pferdsbaches werden der Bauwilligen für das Bauan-
tragsverfahren zur Kenntnis gegeben.  

 

 
 
3.1 

3.2 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

3 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 09.07.2018 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
Zu 3.2 
Erläuterung: 
In der Altflächendatei des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie werden sowohl das Anwesen „Im kühlen Grund 3“ als auch das Anwesen 
„Im kühlen Grund 5“ als „Altstandorte“ geführt. Im Altstandort „Im kühlen Grund 3“ 
wird ein Fuhrbetrieb mit Lkw, Bezirksfernverkehr, Mietwagenverkehr benannt. Die 
Klassifizierung erfolgt sowohl nach Branche als auch für den Wirtschaftszweig in die 
Klasse 4 (hoch).  
Für das Anwesen „Im kühlen Grund 5“, wird als Anlagenbeschreibung Omnibus-
Personenbeförderung genannt und wird als Branchenklasse 3 bzw. als Wirtschafts-
zweig die Klasse 3 (mäßig) benannt.  
Hierzu ist zu erläutern, dass für eine erste Bewertung des Gefährdungspotentials 
den Branchen sogenannte Brancheklassen zugeteilt werden und diese die mögliche 
Gefahr wiederspiegeln, welche von einem Altstandort mit einem Betrieb der jeweili-
gen Branche ausgehen kann. Die Einstufung des Gefährdungspotentials erfolgt von 
„sehr gering“ (Klasse 1) bis „sehr hoch“ (Klasse 5). 
Mit einer Einschätzung der Altlastenproblematik auf dem Gelände des Anwesens „Im 
kühlen Grund 3“ im Zusammenhang mit der hier konkret geplanten Neubebauung 
wurde das Büro für Umweltschutz und Geotechnik, Eppstein beauftragt. Auf der 
Grundlage der für die Baugrunderkundung durchgeführten Arbeiten und der damit 
verbundenen Begehungen des Geländes wurden keine Hinweise auf Bodenverun-
reinigungen festgestellt.  
Im Rahmen der Aufschlussarbeiten wurden keine besonderen organoleptischen 
Auffälligkeiten festgestellt.  
Für eine abfallrechtliche Beurteilung des auszuhebenden Baugrundes wurden 
2 Mischproben entnommen und analysiert. Die Analysewerte weisen den Boden 
nach Einschätzung des Fachbüros als „gering belastet“ (Z1.1) aus.  
Bis auf geringe Randbereiche ist das gesamte Gelände mit einer dicken Betonplatte 
versiegelt. 
Nach Einschätzung des o.g. Fachbüros besteht aus Sicht des Boden- und Grund-
wasserschutzes aus Einschätzung keine erhöhte Gefährdung. Ein unmittelbares 
Untersuchungserfordernis besteht aus Sicht des Fachbüros derzeit nicht.  
Vonseiten des Fachbüros wird daher eine baubegleitende Überprüfung und Untersu-
chung im Zuge des geplanten Ausbaus der Abscheideanlagen und der Lageranlagen 
durch einen Sachverständigen empfohlen. 
Fortsetzung zu 3.2 folgende Seite! 
 

 

 
 
3.1 

3.2 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

3 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 09.07.2018 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
Fortsetzung zu 3.2 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt bezüglich der beiden Ein-
träge aus der Altflächendatei für die Anwesen „Im kühlen Grund 3 und 5“ werden 
dahingehend berücksichtigt, als zum einen ein entsprechender textlicher Hinweis in 
den Bebauungsplan und Begründung aufgenommen wird und darüber hinaus die 
zwischenzeitlich hierzu vorliegenden Erkenntnisse des geotechnischen Berichts zur 
Baugrund- und Gründungsuntersuchung für das Anwesen „Im kühlen Grund 3“ sowie 
die hierzu vorliegende fachtechnische Kurzstellungnahme zur Altlastproblematik in 
die Begründung eingearbeitet und dieser als Anlage beigefügt werden.  
 
Auf dem Gelände der geplanten Neubebauung „Im kühlen Grund 3“ besteht nach 
Auswertung der hier vorgenommenen Mischbeprobungen aus Sicht des Fachbüros 
hinsichtlich des Boden- und Grundwasserschutzes keine erhöhte Gefährdung. Ein 
unmittelbares Untersuchungserfordernis bestehe derzeit ebenfalls nicht. Mit Blick auf 
die schwierigen Untersuchungsmöglichkeiten im Vorfeld des geplanten Abrisses der 
bestehenden Bebauung empfiehlt das Fachbüro eine baubegleitende Überprüfung 
und Untersuchung im Zuge des geplanten Ausbaus der Abscheideanlagen durch 
einen Sachverständigen. Gleiches gilt beim Abriss noch bestehender Lageranlagen. 
Eine entsprechende Regelung ist Gegenstand des städtebaulichen Vertrages im 
Zuge der geplanten Neubebauung des Anwesens „Im kühlen Grund 3“.  
 

 
 
3.1 

3.2 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

3 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 09.07.2018 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
 
Zu 3.3 
Erläuterung: 
Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung der öffentlichen Auslegung bein-
haltet derzeit einen Hinweis auf den relativ hohen Grundwasserstand. Demnach sind 
grundsätzlich erhöhte bauliche Aufwendungen und Maßnahmen, auch bedingt durch 
die Lage des Plangebietes am Pferdsbach, insbesondere im Hinblick auf die erfor-
derlichen Gründungsmaßnahmen und die Höhe des anstehenden Grundwassers zu 
erwarten. Für jedes Bauvorhaben wird daher die Erstellung einer Baugrunduntersu-
chung empfohlen. 
Zwischenzeitlich liegt mit Blick auf die geplante Neubebauung ein geotechnischer 
Bericht zur Baugrund- und Gründungsuntersuchung für das Anwesen „Im kühlen 
Grund 3“ mit Datum vom 10.06.2018 vor. Das Grundwasser wurde dabei bei einer 
Untersuchung am 25.09.2017 bei ca. 2,1 m unter Geländeoberkante angetroffen. Mit 
Blick auf das hoch anstehende Grundwasser empfiehlt der Fachgutachter, dass der 
Keller und die erdberührenden Wände aus wasserundurchlässigem (WU-Beton) 
(z.B. „Weiße Wanne“) oder gleichwertig hergestellt werden (z.B. bitume Dickbe-
schichtung, „Schwarze Wanne“). Dabei sind die üblichen Abdichtungen die von un-
ten aufsteigende Erdfeuchte vorzunehmen. Anfallendes Oberflächenwasser sollte 
mit Gegengefälle vom Bauwerk weggeführt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt, im Zusammenhang mit 
den hoch anstehenden Grundwasserständen im Plangebiet werden zum Anlass 
genommen, das Plangebiet im Bebauungsplan als „vernässungsgefährdetes Gebiet“ 
zu kennzeichnen, die Ergebnisse der zwischenzeitlich vorliegenden Baugrund- und 
Gründungsuntersuchung im Bereich des Anwesens „Im kühlen Grund 3“ in der Be-
gründung darzulegen und diese als Anlage der Begründung beizufügen. 
Ebenfalls wird im städtebaulichen Vertrag mit der Bauwilligen auf diese Gegebenhei-
ten hingewiesen.  

 
3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

3 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 09.07.2018 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

Zu 3.4 
Erläuterung: 
Das anfallende Schmutzwasser soll durch Anschluss an das bestehende Schmutz-
wassernetz im Kiliansweg abgeleitet werden. Das auf den Grundstücken anfallende 
Niederschlagswasser soll nach dem bisherigen Planungsstand in den städtischen 
Regenwasserkanal eingeleitet werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis des Regierungspräsidiums Darmstadt, wonach das Abwasser aus dem 
geplanten Baugebiet der kommunalen Abwasseranlage zuzuführen und unbelaste-
tes Regenwasser nach Möglichkeit in das Grundwasser zu versickern oder in einen 
Vorfluter einzuleiten ist, wird entsprochen. Einzelheiten der Entwässerung werden 
abschließend im städtebaulichen Vertrag mit der Bauwilligen geregelt.  
 
 
Zu 3.5 
Erläuterung: 
Der vorliegende Planentwurf in der Fassung der öffentlichen Auslegung überplant 
die Anwesen „Im kühlen Grund 3“ und „Im kühlen Grund 5“. Lediglich für die Flächen 
des Anwesens „Im kühlen Grund 3“ liegt zurzeit eine konkrete Planung vor, die die 
Errichtung von Wohnbaugebäuden im östlichen Plangebietsteil vorsieht. 
Auf dem Anwesen „Im kühlen Grund 5“ ist weiterhin eine Gewerbenutzung zulässig, 
so lange es sich dabei um einen Gewerbebetrieb handelt, der vom Störgrad her als 
„nicht wesentlich störend“ zu beurteilen sind. Die Festsetzung als „Urbanes Gebiet“ 
gemäß § 6a BauNVO als planungsrechtliche Vorgabe entspricht weiterhin den städ-
tebaulichen Entwicklungsvorstellungen der Stadt für das Plangebiet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt, vor dem Hintergrund der ge-
planten Wohnbebauung das Gebiet als „Allgemeines Wohngebiet“ auszuweisen, 
wird nicht gefolgt. Wie in der Begründung bereits dargelegt, ist lediglich für den östli-
chen Teil des Plangebietes der Neubau von Wohngebäuden vorgesehen. In dem 
Anwesen „Im kühlen Grund 5“ verbleibt bei der Zulässigkeit eines hier bestehenden 
Gewerbebetriebes. Entsprechend wird für das gesamte Plangebiet an der städtebau-
lichen Zielsetzung, der Festsetzung als „Urbanes Gebiet“ gemäß § 6a BauNVO mit 
der hier bestehenden Nutzungsmischung aus Wohnen und Gewerbe festgehalten.  

 

 
3.4 

 
 
 
 
 
3.5 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

3 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 09.07.2018 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 3.6 
Erläuterung: 
Die vorliegende schalltechnische Untersuchung vom 22.02.2018 berücksichtigt nicht 
nur den Verkehrslärm, hervorgerufen durch den Straßen- und Schienenverkehr, 
sondern auch den Gewerbelärm und hier insbesondere die Immissionen, bedingt 
durch die Firma Resopal, die als Vorbelastung in die schalltechnische Untersuchung 
mit eingehen. 
Hinsichtlich der Verkehrslärmimmissionen ist auszuführen, dass die ermittelten ma-
ximalen Beurteilungspegel für den Nachtzeitraum von 51 dB(A) den Orientierungs-
wert in der Nacht um lediglich 1 dB(A) überschreiten. Für den Tag werden die fest-
gesetzten Orientierungswerte, die in Anlehnung an die TA Lärm für das Urbane 
Gebiet angewendet werden, um 2 dB(A) an den Wohngebäuden „Im kühlen Grund 
3“ unterschritten. 
Zwar ist in der Bauleitplanung grundsätzlich anzustreben, schutzwürdige Nutzungen 
durch „aktive“ Schallschutzmaßnahmen, d. h. durch die Errichtung von Lärmschutz-
anlagen zu schützen. Jedoch ist hier die Errichtung von Schallschutzwänden auf-
grund der städtebaulichen Gegebenheiten, der bestehenden Bebauung bzw. der 
innerörtlichen Struktur der Grundstücke nicht möglich.  
Daher sind passive Schallschutzmaßnahmen notwendig, die der Bebauungsplan-
entwurf auf der Grundlage der schalltechnischen Untersuchung festsetzt.  
Die erforderliche Luftschalldämmung von Außenbauteilen wurde im Rahmen der 
vorliegenden schalltechnischen Untersuchung ermittelt und die maßgeblichen Au-
ßenlärmpegel im Bebauungsplan festgesetzt.  
Dabei wurde für Räume, die dem dauerhaften Aufenthalt im Nachtzeitraum dienen 
(Schlafräume), zusätzlich der Einbau schallgedämmter Lüftungselemente vorgese-
hen. Der Einbau solcher Lüftungselemente ist dabei nur ab einem Außenbe-
reichspegel von 50 dB(A) erforderlich.  
Entsprechend beinhaltet der Bebauungsplan folgende Festsetzung: „Des Weiteren 
ist für die in der Nacht zum Schlafen genutzte Räume ab einem Außenbereichspegel 
von 50 dB(A) der Einbau schallgedämmter Lüftungseinrichtungen (Schalldämmlüfter 
oder gleichwertig) erforderlich.  
 
Damit sind theoretisch auch Schallschutzfenster mit einer Kippbegrenzung (wie das 
HafenCity-Fenster) hier denkbar. 
 
Fortsetzung zu 3.6 folgende Seite! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 

 
 
 
 
3.5 
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3 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 09.07.2018 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
Fortsetzung zu Pkt. 3.6 
 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Ansicht  des Regierungspräsidiums Darmstadt, dass der schalltechnische Kon-
flikt nicht gelöst sei, da keine Möglichkeit  des Schlafens bei „gekippten Fenster“ 
bestehe, wird nicht geteilt. Die Festsetzungen zum passiven Schallschutz sehen ab 
einem Außenbereichspegel von mehr als 50 dB(A) nachts vor, dass der Einbau 
schallgedämmter Lüftungseinrichtungen erforderlich wird. Dies kann theoretisch 
auch durch den Einbau von Fenstern mit einer Kippbegrenzung (HafenCity-Fenster) 
erreicht werden. Dies ist hier weder schalltechnisch noch lüftungstechnisch erforder-
lich, sodass es bei der allgemeinen Verpflichtung zum Einbau von Lüftungseinrich-
tungen verbleibt.  
 
 

 

 
3.7 
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Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
Zu 3.8 
Erläuterung: 
Das Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. I 18 Kampfmittelräumdienst wurde im 
Rahmen des Planverfahrens beteiligt. 
 
Zwischenzeitlich liegt die Stellungnahme des Kampfmittelräumdienstes vom 
19.07.2018 vor. Hierin wird ausgeführt, dass eine Auswertung der Luftbilder ergeben 
hat, dass kein begründeter Verdacht vorliegt, wonach mit dem Auffinden von Bom-
benblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche 
Munitionsbelastung dieser Flächen nicht vorliegen, sei eine systematische Flächen-
absuche nicht erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt bezüglich der Beteiligung 
des Kampfmittelräumdienstes führen zu keiner Änderung der Planung, da der 
Kampfmittelräumdienst im Rahmen des Planverfahrens der öffentlichen Auslegung 
beteiligt worden ist und in seiner Stellungnahme vom 19.07.2018 ausführt, dass eine 
Auswertung der vorhandenen Luftbilder keinen begründeten Verdacht ergeben habe, 
wonach mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Auch sonstige 
Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung dieser Flächen lägen dem 
Kampfmittelräumdienst nicht vor; entsprechend sei eine systematische Flächenab-
suche auch nicht erforderlich.  
 
 

 
3.8 
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Zu 4.1 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Kampfmittelräumdienstes wonach eine Auswertung der Luft-
bilder kein begründeten Verdacht ergeben habe, dass mit dem Auffinden von Bom-
benblindgängern zu rechnen ist und auch sonstige Kenntnisse über eine möglich 
Munitionsbelastung dieser Flächen nicht vorliegen, die eine systematische Flächen-
abstufung erfordern, werden zum Anlass genommen, entsprechende Ausführungen 
in die Begründung aufzunehmen. Darüber hinaus wird ein textlicher Hinweis in den 
Bebauungsplan aufgenommen, sofern im Zuge der Baumaßnahmen ein kampfmit-
telverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, der Kampfmittelräumdienst 
unverzüglich zu verständigen ist. Die Begründung wird entsprechend angepasst.  
 
 

 
4.1 
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Zu 5.1 
Erläuterung: 
Der Planentwurf in der Fassung der öffentlichen Auslegung setzt unmittelbar entlang 
der Gewässerparzelle des Pferdsbaches zunächst eine „Öffentliche Grünfläche mit 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft – Gewässerrandzone“ fest, die der Entwicklung einer gewässerbeglei-
tenden Vegetation dienen soll. Daran anschließend erstreckt sich in Nord-Süd-
Richtung parallel zum Pferdsbach eine „Öffentliche Verkehrsfläche - Fuß-/Radweg“ 
die eine fußläufige Verbindung parallel zum Pferdsbach gewährleisten soll und zum 
anderen auch für gewässerbegleitende Unterhaltungsmaßnahmen am Pferdsbach 
selbst genutzt werden kann. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg auf § 36 
des Wasserhaushaltsgesetzes sowie auf § 27 führt zu keiner Änderung der Planung. 
Die im Bebauungsplanentwurf festgesetzten Maßnahmen unmittelbar am Gewässer 
des Pferdsbaches wurden grundsätzlich mit dem zuständigen Wasserverband und 
der Unteren Wasserbehörde vorabgestimmt. Die Zugängigkeit zu dem Gewässer in 
diesem Bereich wird durch die Anlage eines öffentlichen Weges parallel zur Gewäs-
serparzelle des Pferdsbaches verbessert und Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 
so ermöglicht. Zudem wird auch mittel- bis langfristig die Option eines nach Norden 
weiterführenden Rad- und Fußweges offengehalten.  
Der zuständige Wasserverband äußert in seiner Stellungnahme im Rahmen der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zu dem vorgelegten Bebauungsplanent-
wurf keine Bedenken. 
 
 
Zu 5.2 
Beschlussvorschlag:  
Der Hinweis des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg auf den 
gemeinsamen Erlass der zuständigen Ministerien vom 23.06.1997 sowie die dazu-
gehörige Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in 
der Bauleitplanung vom 30.07.2014 wird zur Kenntnis genommen. Auf die Erstellung 
einer separaten „Stellungnahme zur Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Belan-
ge in der Bauleitplanung“ wird aufgrund der Innerortslage und der hier bereits grund-
sätzlich vorhandenen Erschließung des Baugebietes und des geringen Umfangs des 
Bauvorhabens verzichtet  

 

 
5.1 

 
 
5.2 

 
 
 
5.3 
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Zu 5.3 
Erläuterung: 
Das Plangebiet und die derzeit bestehende Bebauung sind an das vor Ort bestehen-
de Ver- und Entsorgungsnetz angeschlossen. Im Zuge der geplanten Neubebauung 
des Anwesens „Im kühlen Grund 3“ ist vorgesehen, dass auf den Grundstücken 
anfallende Niederschlagswasser in den städtischen Regenwasserkanal einzuleiten. 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Ausführungen des Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg im Zu-
sammenhang mit der Behandlung des anfallenden Niederschlagswassers bedingen 
keine Änderung der Planung. Wie in der Begründung bereits dargelegt, ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand weiterhin im Rahmen der anstehenden Neubebauung 
des Anwesens „Im Kühlen Grund 3“ vorgesehen, dass anfallende Niederschlags-
wasser in den städtischen Regenwasserkanal abzuleiten. 

 
 

 
5.1 

 
 
5.2 

 
 
 
 
 
5.3 
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Zu 5.4 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wo-
nach eine Versickerung nicht auf Grundstücke mit Altlasten oder altlastenverdächti-
gen Flächen bzw. in behördlich festgestellten Gebieten mit flächenhaft schädlichen 
Bodenveränderungen erfolgen darf, führt nicht zu einer Änderung, da keine Nieder-
schlagswasserversickerung vorgesehen ist. 
 
 
Zu 5.5 
Erläuterung: 
Die Errichtung von Erdwärmesonden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor-
gesehen. 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Hinweise des Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg bezüglich der 
eventuellen Förderung von Grundwasser, des Einbringens von Stoffen in das 
Grundwasser als auch bezüglich der Errichtung von Erdwärmesonden werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 5.6 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Kreisausausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wonach 
bei Abbruchmaßnehmen anfallender Bauschutt ordnungsgemäß zu verwerten bzw. 
zu entsorgen ist, wird im Rahmen des städtebaulichen Vertrages mit der Bauwilligen 
geregelt. 
 
 
 

 

5.4 

 
 
 
5.5 

5.6 

 
 
5.7 

 
 
5.8 
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Zu 5.7 
Erläuterung: 
Für das Anwesen „Im kühlen Grund 3“ ist eine Neubebauung in Form von Wohnge-
bäuden vorgesehen. 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg im 
Zusammenhang mit den beim Kreis des Landkreises Darmstadt-Dieburg in den 
Unterlagen geführten Abscheiders werden zum Anlass genommen, die hierzu vorlie-
genden Informationen und Ausführungen des Kreisausschusses diesbezüglich in der 
Begründung darzulegen. 
 
 
Zu 5.8 
Erläuterung: 
Eine Neubebauung am Standort des Anwesens „Im kühlen Grund Nr. 5“ ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand aktuell nicht vorgesehen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg im 
Zusammenhang mit der beim Kreis geführten Unterlagen wonach sich unter der 
Adresse „Im kühlen Grund 5“ zwei Lageranlagen in Form eines oberirdischen Tanks 
für Altöl sowie ein unterirdischer Tank für Heizöl handele, werden zum Anlass ge-
nommen einen entsprechenden Hinweis in die Begründung aufzunehmen. Den Ei-
gentümern des Anwesens werden die vorgetragenen Informationen des Kreisaus-
schusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur Kenntnis gegeben. 
 
 

 

5.4 

 
 
 
5.5 

5.6 

 
 
5.7 

 
 
5.8 
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Zu 5.9 
Erläuterung: 
Hier ist auf den zwischenzeitlich vorliegenden geotechnischen Bericht zur Baugrund- 
und Gründungsuntersuchung für die Flächen des Anwesens „Im kühlen Grund 3“ 
hinzuweisen. Ebenso auch die zwischen vorliegende fachtechnische Kurzstellung-
nahme zur Altlastenproblematik (siehe Pkt. 3.2 der Vorlage). 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg im 
Zusammenhang mit schädlichen Bodenveränderungen im Plangebiet werden zum 
Anlass genommen, die vorliegenden Erkenntnisse aus den zwischenzeitlich vorlie-
genden Baugrund- und Gründungsuntersuchung sowie der fachtechnischen Kurz-
stellungnahme zur Altlastenproblematik und in der Begründung darzulegen.  
 
Der im Bebauungsplanentwurf bereits bestehende textliche Hinweis auf die Unter-
richtung der Bodenschutzbehörde bei Anhaltspunkten für eine schädliche Bodenver-
änderung wird ergänzt. Die Begründung wird entsprechend überarbeitet. 
 
 
Zu 5.10 
Erläuterung: 
Ein textlicher Hinweis, wonach der Bodenschutzbehörde mitzuteilen ist, wenn Mate-
rialien von über 600 m³ auf oder in den Boden eingebracht werden ist bereits Be-
standteil des Bebauungsplanes. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wo-
nach der Bodenschutzbehörde mitzuteilen ist, wenn Materialien von über 600 m³ auf 
oder in den Boden eingebracht werden, werden zum Anlass genommen, die Be-
gründung um den bereits im Plan bestehenden Hinweis zu ergänzen. 
Ebenfalls als textlichen Hinweis in Plan und Begründung aufgenommen werden die 
Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg hinsicht-
lich eines Verwertens von Bodenmaterial. 
 
 

 

5.9 

 
 
 
 
5.10 

 
 
 
 
 
 
5.11 
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Zu 5.11 
Beschlussvorschlag:  
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg zum 
Brand- und Katastrophenschutz bedingen keine Änderungen der Planung. 
Die Ver- und Entsorgung wird weiterhin durch den Anschluss an das bestehende 
Netz sichergestellt. Die erforderliche Löschwassermenge kann über die öffentliche 
Trinkwasserversorgung in der Straße „Im kühlen Grund“ nach derzeitigem Kenntnis-
stand erbracht werden. Im Rahmen der Baugenehmigung ist ein entsprechender 
Nachweis zu führen. Dies gilt auch hinsichtlich der Einhaltung der einschlägigen 
Regelwerke wie etwa der „Flächen für die Feuerwehr“ nach DIN 14090 sowie bzgl. 
des Hinweises, dass Straßen für eine Achslast von mindestens 10 t zu befestigen 
und anzulegen sind, so dass der Einsatz von Lösch- und Rettungsfahrzeugen ohne 
Schwierigkeiten möglich ist. 
 
 
Zu 5.12 
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 3.2 der Vorlage. 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg wird bzgl. seines Hinwei-
ses auf zwei Altlasteneinträge laut kommunalem GIS und seines Verweises auf das 
zuständige Regierungspräsidium Darmstadt auf den entsprechenden Beschluss zur 
Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt verwiesen.  
 

 

5.11 

5.12 
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Zu 6.1 
Beschlussvorschlag: 
Die Bitte des Polizeipräsidiums Südhessen, bei der anschließenden Erschließung 
und Ausführungsplanung weiter beteiligt zu werden, wird der Bauaufsichtsbehörde 
zur Kenntnis gegeben. 
 6.1 
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Zu 7.1 
Erläuterung: 
Eine Entwidmung von Wegeparzellen ist nicht vorgesehen. Innerhalb der festgesetz-
ten öffentlichen Verkehrsflächen bzw. des bestehenden Straßen- und Gehwegrau-
mes sind lediglich bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Anschluss an 
das Ver- und Entsorgungsnetz als auch im Hinblick auf die Zufahrten zu der Tiefga-
rage bzw. oberirdischer Stellplätze vorzunehmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen der e-netz Südhessen GmbH & Co. KG, wonach innerhalb des 
Geltungsbereiches sich Betriebsmittel der e-netze Südhessen GmbH & Co. KG bzw. 
der ENTEGA AG befänden, wird zum Anlass genommen, einen entsprechenden 
textlichen Hinweis in den Bebauungsplan, die Begründung und in den städtebauli-
chen Vertrag aufzunehmen, sich vor Baubeginn bzw. Erdarbeiten mit den zuständi-
gen Versorgern in Verbindung zu setzen zwecks Auskunft über Art, Lage und Verlauf 
der in diesem Bereich vorhandenen Versorgungsleitung. 

 
7.1 
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Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 
 
bezugnehmend auf Ihr Schreiben, möchten wir Sie bitten, folgende Ergänzungen 
in die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans einzuarbeiten oder abzu-
ändern:  
 
8 Ver- und Entsorgung 
 
Wasserschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. 
 
Die Sicherstellung der erforderlichen Ver- und Entsorgung liegt im Zuständig-
keitsbereich der Stadtwerke Groß-Umstadt. Das Plangebiet ist bereits erschlos-
sen. 
 
Die Flurstücke, Flur 1, Flurstücke 1062 / 3+4, 1063/2 und 1064/2, sind gegenwär-
tig über den Kiliansweg erschlossen (=Entsorgung). Dies gilt auch für Neubauten 
und bedingt private Grunddienstbarkeiten, da die Flurstücke nicht direkt an den 
Kilinasweg anschließen. Die Entwässerung (Schmutzwasser) über die Straße „Im 
Kühlen Grund“ ist nach fachtechnischer Prüfung nicht möglich. Die Neubebauung 
hat im Trennsystem zu erfolgen. 
 
Die Ver- und Entsorgung wird weiterhin durch den Anschluss an das bestehende 
Netz sichergestellt. Die erforderliche Löschwassermenge kann über die öffentli-
che Trinkwasserversorgung in der Straße Im Kühlen Grund erbracht werden. 
 
 

 
 
Zu 8.1 
Erläuterung: 
Die Entsorgung des Schmutzwassers der geplanten Neubebauung soll weiterhin 
durch Anschluss an den bestehenden Kanal im Kiliansweg erfolgen. Hierzu wird eine 
private Grunddienstbarkeit (Leitungsrecht/e für Abwasser, Wasser, Kanal und An-
schlussrecht) für das nördlich gelegene Flurstück Gemarkung Groß-Umstadt Flur 1 
Nr. 1065/4 (Anwesen Kiliansweg 7) eingetragen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen der Stadtwerke bzgl. der Ver- und Entsorgung des Plangebietes 
werden zum Anlass genommen, die Begründung entsprechend zu ergänzen. Ein 
Änderungsbedarf für die vorliegende Planung ergibt sich daraus jedoch nicht. 

 

 
8.1 


